
 
 

 

 

Beschluss zur Akkreditierung  

der Studiengänge 

 „Angewandte Musikwissenschaft und Musikpädagogik“ (B.A.) –  

Vollzeitstudiengang 

 „Angewandte Musikwissenschaft und Musikpädagogik“ (B.A.) –  

Teilzeitstudiengang 

an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt 

 

Auf der Basis des Berichts der Gutachtergruppe und der Beratungen der Akkreditierungs-

kommission in der 54. Sitzung vom 17./18.02.2014 spricht die Akkreditierungskommission 

folgende Entscheidungen aus: 

 

1. Die Studiengänge „Angewandte Musikwissenschaft und Musikpädagogik“ mit dem Ab-

schluss „Bachelor of Arts“ an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt werden 

unter Berücksichtigung der „Regeln des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Stu-

diengängen und für die Systemakkreditierung“ (Beschluss des Akkreditierungsrates vom 

20.02.2013) mit Auflagen akkreditiert. 

Die Studiengänge entsprechen grundsätzlich den Kriterien des Akkreditierungsrates für die 

Akkreditierung von Studiengängen, den Anforderungen der Ländergemeinsamen Struktur-

vorgaben der Kultusministerkonferenz, den landesspezifischen Strukturvorgaben für die Ak-

kreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen sowie den Anforderungen des Qualifi-

kationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse in der aktuell gültigen Fassung. Die im 

Verfahren festgestellten Mängel sind durch die Hochschule innerhalb von neun Monaten be-

hebbar. 

2. Die Akkreditierung wird mit den unten genannten Auflagen verbunden. Die Auflagen sind 

umzusetzen. Die Umsetzung der Auflagen ist schriftlich zu dokumentieren und AQAS spätes-

tens bis zum 30.11.2014 anzuzeigen.  

3. Die Akkreditierung wird für eine Dauer von fünf Jahren (unter Berücksichtigung des vollen 

zuletzt betroffenen Studienjahres) ausgesprochen und ist gültig bis zum 30.09.2019. 

 

Auflagen: 

1. Für die Abschlussarbeit muss eine Modulbeschreibung erstellt werden.  

2. Die Prüfungsordnung muss in juristisch geprüfter Form veröffentlicht werden. 

Die Auflagen beziehen sich auf im Verfahren festgestellte Mängel hinsichtlich der Erfüllung der 

Kriterien des Akkreditierungsrates zur Akkreditierung von Studiengängen i. d. F. vom 20.02.2013.  
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Zur Weiterentwicklung der Studiengänge wird die folgende Empfehlung gegeben: 

1. Es wird empfohlen, die Angemessenheit des Workloads systematisch und regelmäßig zu erhe-

ben, bspw. indem entsprechende Fragen in die Lehrveranstaltungsevaluation integriert werden.  

 

Zur weiteren Begründung dieser Entscheidung verweist die Akkreditierungskommission auf das 

Gutachten, das diesem Beschluss als Anlage beiliegt. 

 



 

 

 

Gutachten zur Akkreditierung  

der Studiengänge 

 „Angewandte Musikwissenschaft und Musikpädagogik“ (B.A.) –  

Vollzeitstudiengang 

 „Angewandte Musikwissenschaft und Musikpädagogik“ (B.A.) – 

Teilzeitstudiengang 

an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt  

 

Begehung am 8. November 2013 

 

Gutachtergruppe: 

Prof. Dr. Jan Hemming Universität Kassel, Institut für Musik 

Prof. Dr. Georg Maas Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut 

für Musik 

Werner Wittersheim Westdeutscher Rundfunk (WDR 3) (Vertreter der 

Berufspraxis) 

Esther-Marie Verbücheln Studentin der Technischen Universität Dortmund 

(studentische Gutachterin) 

  

Koordination: 

Katharina Schröder/Dr. Gunda Windmüller 

 

Geschäftsstelle von AQAS, Köln 
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Präambel  

Gegenstand des Akkreditierungsverfahrens sind Bachelor- und Masterstudiengänge an staatli-

chen oder staatlich anerkannten Hochschulen. Die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstu-

diengängen wird in den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben der Kultusministerkonferenz ver-

bindlich vorgeschrieben und in den einzelnen Hochschulgesetzen der Länder auf unterschiedliche 

Weise als Voraussetzung für die staatliche Genehmigung eingefordert.  

Die Begutachtung der Studiengänge erfolgte unter Berücksichtigung der „Regeln des Akkreditie-

rungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ in der 

Fassung vom 23.02.2012.  

 

1. Profil und Ziele der Studiengänge 

Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) ist die einzige katholische Universität im 

deutschen Sprachraum. Träger der Universität ist eine von den bayerischen Bischöfen eingerich-

tete kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts. Die Zulassung zum Studium erfolgt unabhängig 

von der Konfessionszugehörigkeit. Zum Zeitpunkt der Antragstellung waren rund 5.000 Studie-

rende an der KU eingeschrieben. Gegenüber den staatlichen Hochschulen ist die KU gleichge-

stellt. Sie besitzt das Promotions- und Habilitationsrecht. Die KU ist eine Campus-Universität mit 

den beiden Standorten Eichstätt und Ingolstadt. Während in Eichstätt sieben Fakultäten angesie-

delt sind, hat die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät ihren Sitz in Ingolstadt. Der Schwerpunkt 

der Universität liegt nach eigenen Angaben in den Geistes- und Kulturwissenschaften. Die vorlie-

genden Studiengänge „Angewandte Musikwissenschaft und Musikpädagogik“ (Vollzeit und Teil-

zeit) sind an der Philosophisch-Pädagogischen Fakultät angesiedelt, die sich in die drei Fächer-

gruppen Psychologie, Pädagogik und Kulturwissenschaften gliedert. 

In der Formulierung des Leitbildes und der Ziele der Universität werden aus der Stellung der KU 

als katholischer Universität sich hieraus ergebende Konsequenzen für die Forschung und Lehre 

genannt. Neben der kritischen Hinterfragung von Forschungsergebnissen, z. B. im Hinblick auf 

ethische Implikationen, hat sich die KU gemäß Selbstbericht die Verbindung des Erwerbs von 

Fachwissen, Allgemeinwissen und sozialer Kompetenz sowie eine interdisziplinäre Orientierung 

als Ziele gesetzt. Weitere Aspekte des Profils der Universität sollen gemäß den Darstellungen der 

Hochschule im Antrag die Förderung von Auslandsaufenthalten, die Gewährleistung von Famili-

enfreundlichkeit sowie eine optimale Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt bilden. Neben unter-

schiedlichen Forschungsschwerpunkten wird für die vorliegenden Studiengänge auf die Simon-

Mayr-Forschungsstelle in Anbindung an die Professur für Musikwissenschaft verwiesen. 

Die KU verfügt gemäß Selbstbericht über eine Frauenbeauftragte auf zentraler sowie über Frau-

enbeauftragte auf der jeweiligen Fakultätsebene. Ein Konzept zur Geschlechtergerechtigkeit be-

fand sich nach Angaben der Universität zum Zeitpunkt der Antragstellung in Vorbereitung und soll 

in die Strukturentwicklungen der KU einbezogen werden. Im Bereich der Wahlmodule, die Be-

standteil der vorliegenden Studiengänge sind, sollen die Studierenden genderspezifische Studi-

enangebote wählen können. Die KU ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert. Der Universi-

tät ist nach eigener Darstellung die Chancengleichheit von Studierenden und Beschäftigten mit 

Kindern ein Anliegen. 

Als Ziel des Studiums „Angewandte Musikwissenschaft und Musikpädagogik“, das als Vollzeit- 

und als Teilzeitstudiengang angeboten wird, wird die Vermittlung musikwissenschaftlicher und 

musikpädagogischer Kompetenzen in einem praxisnahen Studium genannt. Das Studium soll auf 

eine musikbezogene Tätigkeit in jenen Bereichen vorbereiten, in denen über Musik geschrieben 

und gesprochen, Musik vermittelt, organisiert und gemanagt wird, ohne dass das Studium auf ein 

bestimmtes Berufsfeld fokussieren soll. Das breite Kompetenzspektrum potentieller Berufsfelder 

soll durch die Vermittlung der Fähigkeit zur wissenschaftlich fundierten Erarbeitung und Darstel-

http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/Dokumente/kmk/BS_070615_LaendergemeinsameStrukturvorgaben.pdf
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lung musikalischer Sachverhalte, der Kenntnis spezifisch musikbezogener Vermittlungsstrategien 

und von Wissen um die besonderen Erfordernisse ausübender Musikerinnen und Musiker aufge-

griffen werden. Der Abschluss des Bachelorstudiums soll des Weiteren auch für den Übergang in 

einen Masterstudiengang qualifizieren. 

Der angewandte Schwerpunkt des Studiums soll u. a. durch die Integration von Praxisprojekten 

und von Vertreterinnen und Vertretern der Berufspraxis in das Studium gebildet werden. Den 

Studierenden soll so von Beginn an ein Überblick über musikbezogene Berufsfelder gegeben 

werden. Daneben sind ein Orientierungspraktikum und ein Praxissemester Bestandteil des Studi-

ums. Letzteres soll bei Interesse der Studierenden auch im Ausland oder als Forschungsprakti-

kum an einer anderen deutschen Universität absolviert werden können.  

Als weiteres profilbildendes Merkmal der beiden Studiengänge wird die Verbindung von Musik-

wissenschaft und Musikpädagogik in einem gemeinsamen Programm aufgeführt, durch das die 

Studierenden lernen sollen, Erkenntnisse auf pädagogisch sinnvolle Weise darzustellen bzw. 

zielgruppenspezifisch zu vermitteln. Ihr Blick für die Gemeinsamkeiten beider Disziplinen soll 

durch die Beschäftigung mit musikwissenschaftlicher und musikpädagogischer Grundlagenfor-

schung gestärkt werden. Außerdem soll das Studium überfachliche Komponenten beinhalten, 

somit zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen sowie zum gesellschaftlichen Engagement befä-

higen. Im Bereich der Wahlmodule sollen die Studierenden Module zu ethischen, theologischen 

und philosophischen Fragen belegen können. Das Studium soll so insgesamt eine Erweiterung 

und Vertiefung der vorhandenen Kenntnisse und Fähigkeiten der Studierenden ermöglichen. 

Als Zielgruppe der Studiengänge werden Bewerberinnen und Bewerber genannt, die sich bereits 

in Schule und Freizeit intensiver mit Musik befasst haben, ein oder mehrere Instrumente (ein-

schließlich Gesang) auf gutem Niveau spielen und denen die musikpraktische Betätigung wichtig 

ist, ohne diese auf Musikhochschul-Niveau professionalisieren zu wollen. Neben der Hochschul-

reife gab es zum Zeitpunkt der Antragstellung keine weiteren formalen Zugangsvoraussetzungen. 

Kompetenzen im Instrumentalspiel oder Gesang, im Notenlesen und Grundlagenkenntnisse der 

Musiktheorie werden empfohlen.  

Die Regelstudienzeit im Vollzeitstudium umfasst sechs Semester, das Teilzeitstudium zwölf Se-

mester. Beide Studiengänge haben einen Umfang von 180 CP. Ziele, Struktur und Inhalte des 

Teilzeitstudiums sind nach Angaben der Universität identisch mit dem Vollzeitstudium. Näheres 

zu Zulassung, Teilzeitstudium etc. regelt die Prüfungsordnung. Der Vollzeit-Studiengang wird seit 

dem Wintersemester 2008/09 angeboten, der Teilzeit-Studiengang seit dem Wintersemester 

2012/13. 

Bewertung  

Wie in Studiengängen für Lehrämter mit dem Fach Musik üblich, wird auch bei diesen beiden 

begutachteten Studiengängen das Profil durch die vier Säulen Musikwissenschaft (historisch, 

systematisch, ethnologisch), Musiktheorie, Musikpraxis und Musikpädagogik (Musikdidaktik) ge-

prägt. In diesen Domänen werden Kernkompetenzen entwickelt, die sowohl die Fähigkeit zur 

wissenschaftlich fundierten Erarbeitung und Darstellung musikalischer Sachverhalte als auch die 

Kenntnis spezifisch musikbezogener Vermittlungsstrategien umfassen. Während des Studiums 

durchlaufen die Studierenden einen künstlerisch-praktischen Bildungsprozess, der ihnen Zugang 

zu spezifischen musikalischen Kompetenzen vermittelt. Durch dieses weite fachliche Spektrum 

eröffnet sich eine Vielzahl beruflicher Wirkungsfelder, die durch die in das Studium integrierten 

Praktika bereits vor Studienabschluss erprobt werden können. Alternativ zum Einstieg in das Be-

rufsleben lässt sich auch ein Masterstudiengang (Musikwissenschaft, Musikpädagogik bzw.           

-vermittlung u. ä.) anschließen, wovon zum Zeitpunkt der Begehung etwa die Hälfte der Absol-

ventinnen und Absolventen Gebrauch machen. Als vorteilhaft auch im Vergleich zu Studiengän-

gen anderer Hochschulen erweist sich dabei die konsequente Verbindung von Wissenschaft, 

Pädagogik, Musik- und Berufspraxis im Studienprogramm. 
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Durch gemeinsame Musikprojekte und die Mitwirkung in Studienensembles erfahren die Studie-

renden in besonderem Maße die Bedeutung solidarischen und kooperativen Handelns. Neben 

dem gemeinsamen Musizieren tragen auch die in unterschiedlicher Weise in den Lehrveranstal-

tungen zu erbringenden Leistungen, wie wissenschaftliche oder künstlerische Vorträge vor Publi-

kum, zur Persönlichkeitsentwicklung bei. Dies gilt im gleichen Maße für Diskussionen im Semi-

narkreis oder vermittlungspraktische Lehrveranstaltungen mit unterschiedlichen Zielgruppen (z. B. 

Seniorinnen und Senioren, Kindergartenkinder). Das Studium befähigt darüber hinausgehend 

zum (zivil-)gesellschaftlichen Engagement, was insbesondere durch die selbst zu organisierende 

Ensemblearbeit gefördert wird. 

Seit dem Wintersemester 2012/13 wird auf die, im Wintersemester 2010/11 eingeführte, Eig-

nungsprüfung verzichtet. Die Einführung dieser Prüfung hatte zu einem starkem Rückgang der 

Bewerberzahlen geführt und da die Eingangskompetenzen der geprüften Bewerber/innen sich 

nicht von den ersten beiden Jahrgängen (ohne Eignungsprüfung) unterschieden, ist der Verzicht 

auf diese Prüfung nachvollziehbar. Leistungsdifferenzierte Regelungen im Studienverlauf erlau-

ben es, individuelle Leistungsunterschiede der Studierenden auszugleichen (Anerkennung von 

Studienleistungen, Verzicht auf Studienleistungen). Die Zugangsvoraussetzungen zur Aufnahme 

der Studiengänge sind transparent formuliert, in der Prüfungsordnung dokumentiert und veröffent-

licht. 

Die Hochschule verfügt sowohl auf Hochschul- als auch auf Fakultätsebene über Frauenbeauf-

tragte. Ein Konzept zur Geschlechtergerechtigkeit ist zum Zeitpunkt der Begehung in Vorberei-

tung. In den begutachteten Studiengängen bietet darüber hinaus das familiäre Studienumfeld 

eine hervorragende Grundlage, um individuell Chancengleichheit zu befördern. Regelungen zum 

Nachteilsausgleich sind vorgesehen. 

2. Qualität des Curriculums 

Das Curriculum der beiden Studiengänge setzt sich aus den Bereichen Musikwissenschaft, Mu-

sikpädagogik, Musikpraxis, Musiktheorie, Berufspraxis und aus Wahlmodulen zusammen, die im 

Folgenden näher beschrieben werden. 

Im Bereich Musikwissenschaft werden sechs Module absolviert, in denen die Studierenden fach-

wissenschaftliche Kompetenzen in historischer und systematischer Musikwissenschaft sowie in 

Musikethnologie erwerben und einen Bereich vertiefen können. Im Rahmen dieser Module sollen 

die Studierenden auch eine Einführung in Theorie und Praxis der populären Musik sowie der 

empirischen Musikforschung mit ersten eigenen Übungen zur Planung, Durchführung und Aus-

wertung empirischer Musikstudien erhalten. Dabei sollen sich die Studierenden auch mit eng-

lischsprachiger Forschungsliteratur beschäftigen. So sollen die Studierenden fachliche, methodi-

sche und generische Kompetenzen erwerben. 

In der Musikpädagogik werden zwei Module belegt, in denen fachwissenschaftliche musikpäda-

gogische Kompetenzen und Grundlagen musikpädagogischen Handelns in Praxisprojekten ver-

mittelt werden sollen. Die Studierenden sollen methodische Kompetenzen erwerben, die für die 

außerschulische musikpädagogische Arbeit genutzt werden sollen. Dabei sollen auch kommuni-

kative Fähigkeiten trainiert werden.  

Die Bachelorarbeit kann entweder zu einem musikwissenschaftlichen oder einem musikpädago-

gischen Thema angefertigt werden. Sie wird durch ein Modul flankiert, das aus einem Kolloquium 

und einer weiteren fachwissenschaftlichen Veranstaltung besteht. 

Im Bereich Musikpraxis sollen den Studierenden im Rahmen von sechs Modulen neben musik-

praktischen auch methodische Kompetenzen zur Nutzung von Musiktechnologie vermittelt wer-

den. Letzteres umfasst gemäß Selbstbericht Grundlagen der Arbeit mit modernen Medien der 

Notenerstellung, Musikaufnahme und Musikbearbeitung. Hierzu sollen die Studierenden einen 

Computerpool mit spezifischer Hard- und Software nutzen können. In der Musikpraxis sollen drei 
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ensemblebezogene Module und das Modul „Musikalische Animation vom Instrument aus“ belegt 

werden. Die Studierenden sollen dabei sowohl Repertoirekenntnisse in unterschiedlichen Musik-

stilen als auch methodische Kompetenzen in den Bereichen Probenmethodik und -organisation 

sowie Ensembleleitung erwerben. Außerdem sollen die Selbstorganisations- und Kommunikati-

onsfähigkeit der Studierenden geschult werden.  

Der Bereich Musiktheorie umfasst vier Pflichtmodule, in denen Kompetenzen in Tonsatz, Gehör-

bildung, Formenlehre und Analyse und in diesem Zusammenhang fachwissenschaftliche und 

methodische Kompetenzen vermittelt werden sollen. Für Studierende mit fehlenden Vorkenntnis-

sen in Gehörbildung sollen freiwillige Zusatzkurse angeboten werden, solche mit besonders guter 

Vorbildung sollen die Möglichkeit zur Anrechnung ihrer Kompetenzen auf das Studium erhalten.  

Der Studienanteil im Bereich Berufspraxis umfasst drei Module und das Praxissemester. In diesen 

Modulen sollen methodische und instrumentale Kompetenzen mit unterschiedlichen Schwerpunkten 

erworben werden. Zu Beginn des Studiums sollen die Studierenden eine Einführung in das wissen-

schaftliche Arbeiten und einen Überblick über verschiedene musikbezogene Berufsfelder erhalten. 

Diese sollen die Studierenden in einem Kurzpraktikum und im Praxissemester näher kennenlernen. 

Durch das vorrangig eigenständige Arbeiten und die Organisation der Praxisphasen sollen die Stu-

dierenden ihre generischen Kompetenzen ausbauen können.  

Die im Curriculum vorgesehenen Wahlmodule sollen aus dem Angebot der KU ohne inhaltliche 

Vorgaben gewählt werden. So sollen sich die Studierenden im Sinne eines Studium Generale 

fächerübergreifendes Wissen aneignen und/oder berufswunschbezogene Veranstaltungen wäh-

len können, zum Beispiel zur Vermittlung wirtschaftswissenschaftlicher Grundlagen.  

Für die beiden Studiengänge sind gemäß Selbstbericht unterschiedliche Lehr- und Lernformen 

vorgesehen. Die Module sollen in der Regel mit einer Prüfung abgeschlossen werden, dabei sol-

len unterschiedliche Prüfungsformen zum Einsatz kommen, zum Beispiel Klausuren, Hausarbei-

ten und Praktikumsberichte sowie künstlerische Prüfungen in der Musikpraxis. Daneben sind 

Leistungen wie Präsentationen und Referate vorgesehen. Der Auswahl der jeweiligen Prüfungs-

form liegt nach den Darstellungen der Universität das Bestreben zugrunde, die angestrebte Kom-

petenzentwicklung durch die Modulprüfung erfassen zu können. 

Bewertung  

Hauptmerkmal des Curriculums der beiden Studienprogramme ist seine große Offenheit sowohl 

hinsichtlich der Berührungspunkte von Musikpädagogik und Musikwissenschaft, als auch zwi-

schen systematischem und historischem Teilbereich innerhalb der Musikwissenschaft. Die Stu-

dierenden haben so die begrüßenswerte Möglichkeit, erst im Laufe des Studiums entsprechende 

Präferenzen auszubilden, statt dies schon vor Studienbeginn entscheiden zu müssen. Zugleich 

haben sie die Möglichkeit, mit dem Bachelor of Arts einen ersten berufsqualifizierenden Ab-

schluss zu erwerben, der sowohl vom Markt angenommen wird als auch ein weiterführendes 

Masterstudium gut vorbereitet. Der Erwerb fachübergreifender Kompetenzen beginnt schon in der 

Einführungsveranstaltung, wo die Studierenden aufgefordert werden, in Eigeninitiative erste En-

sembles zu formieren. Vergleichbares gilt für die eigenverantwortliche Organisation der Prakti-

kumsplätze im weiteren Studienverlauf (welche gleichwohl vorbildlich von den Vertreterinnen und 

Vertretern der Studiengänge unterstützt wird). Eine für die Berufspraxis sicher ebenfalls relevante 

Schlüsselkompetenz ist die Arbeit in bzw. mit (Musik-)Gruppen. Die Vermittlung des Fachwissens 

schöpft im Rahmen der sechs bzw. zwölf Semester alle Möglichkeiten aus und schafft eine Basis 

in allen genannten Bereichen, die jeweils individuell spezifiziert und vertieft werden kann. Die 

Anlage der einzelnen Module – auch in der vorgesehenen Polyvalenz mancher Bestandteile – ist 

im Rahmen der knappen, insgesamt ausreichenden Ressourcen sehr geschickt gewählt und er-

möglicht, dass die von der Hochschule definierten Qualifikationsziele in beiden Studiengängen 

erreicht werden können. Gleichwohl handelt es sich hier ausschließlich um Angebote auf Ba-

chelorniveau, so dass vertiefte Einsichten in Spezialgebiete erst in einem möglichen, nachfolgen-
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den Masterstudium erworben werden können. Das Curriculum entspricht den Anforderungen, die 

im „Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse“ für das Bachelorniveau definiert 

wurden. 

Die in den Studiengängen vorgesehenen Lehr- und Lernformen beinhalten sowohl konventionelle 

Varianten wie (wenige) Vorlesungen, Seminare und Übungen mit Hausarbeiten oder Klausuren, 

als auch alternative Formen wie Miniprojekte (MP2), Medienpraxis (PR2) oder die Vorstellung der 

Ergebnisse aus der Ensemblepraxis (PR3/PR5) im Rahmen kleiner Konzerte. Damit entsprechen 

die Lehr- und Lernformen in vollem Umfang den im Studium zu erwerbenden Kompetenzen und 

Wissensanteilen. Die Prüfungsbelastung wurde konsequent auf eine Prüfung pro Modul festge-

legt, was von den befragten Studierenden durchweg als angemessen beurteilt wurde. Ein Prob-

lem besteht allerdings darin, dass sich Modulprüfungen gemäß der KMK-Vorgaben jeweils auf die 

gesamten Inhalte eines Moduls beziehen müssen. Von daher ist die gewählte Variante der Kom-

bination von zwei Lehrveranstaltungen (etwa in den Modulen MW2 und MW3), von denen ledig-

lich eine regelmäßig besucht werden muss, während in der anderen eine schriftliche Hausarbeit 

oder Klausur angefertigt wird, nicht den Vorgaben entsprechend und nicht dem vollen Kompe-

tenzerwerb der betroffenen Module dienlich. Die Modulprüfung muss, sofern das Modul zwei 

Lehrveranstaltungen beinhaltet, beide Lehrveranstaltungen einbeziehen (Monitum 3). Die Prü-

fung kann durchaus weiterhin in Form einer Hausarbeit oder Klausur absolviert werden, wobei 

auch der Rückgriff auf andere Formen, wie z. B. das Portfolio, sinnvoll wäre. Solchermaßen wird 

die Themen-/Aufgabenstellung flexibler und steht in keinem Widerspruch mehr zu den KMK-

Vorgaben. In praktischer Hinsicht kann so auch einer möglichen Passivität der Studierenden in 

der Lehrveranstaltung, in der lediglich regelmäßige Anwesenheitspflicht besteht, (möglicherweise) 

entgegengewirkt werden. Darüber hinaus wird sichergestellt, dass die Studierenden im Verlauf 

ihres Studiums ein breites Spektrum an Prüfungsformen kennen lernen.  

In der Prüfungsordnung findet sich eine Auflistung und Kurzcharakterisierung der einzelnen Mo-

dule. Das Modulhandbuch ist selbst nicht Teil der Prüfungsordnung und versteht sich als deren 

Erläuterung. Deshalb besteht die Möglichkeit, das Modulhandbuch flexibel anzupassen, wovon in 

den letzten Jahren auch mehrfach Gebrauch gemacht wurde – nicht zuletzt, um die Modulbe-

schreibungen konsequent auf die zu erwerbenden Kompetenzen hin auszurichten. Die Module 

sind im Modulhandbuch vollständig dokumentiert. Das Modulhandbuch ist bis auf die Modulbe-

schreibung für die Bachelorarbeit vollständig. (Monitum 1). 

Die Studierenden bezeichnen das Modulhandbuch als gut verständlich, die Gutachtergruppe 

schließt sich an. Es ist im Internet verfügbar und daher für alle leicht zugänglich. 

Eine Mobilität der Studierenden mit dem Ziel eines verstärkten europäischen Austausches ist im 

Rahmen der dazugehörigen, universitären Infrastruktur grundsätzlich möglich und wurde in Ein-

zelfällen auch bereits wahrgenommen. Dies ist im Curriculum allerdings nicht explizit vorgesehen. 

Eine überregionale Mobilität entsteht jedoch durch die verschiedenen Pflichtpraktika, welche die 

Studierenden teilweise weit über Bayern hinausführen. Diese Bestandteile sind mit eigenen Mo-

dulen und dazugehörigen Credit Points im Curriculum angemessen verankert. 

 

3. Studierbarkeit der Studiengänge 

Die Studiengänge werden durch die beiden Studiengangssprecherinnen bzw. -sprecher geleitet 

und verantwortet, die gemäß Selbstbericht sowohl für die eingebundenen Lehrenden als auch die 

Studierenden als Ansprechpartnerinnen bzw. -partner fungieren. Fachübergreifende Beratungen, 

zum Beispiel im Rahmen der zentralen Studienberatung und Beratungen für Studierende mit 

Behinderungen bzw. für Studierende in besonderen Lebenslagen sowie Informationsveranstal-

tungen werden an der KU nach eigenen Angaben angeboten. Für Studienanfängerinnen 

und -anfänger der beiden Studiengänge wird eine Einführungsveranstaltung organisiert.  
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Die Belegung der Module bzw. der zugehörigen Lehrveranstaltungen soll, soweit möglich, flexibel 

gehalten werden, wodurch die Studierenden die Möglichkeit erhalten sollen, den Ablauf des Stu-

diums weitgehend nach den eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu planen. Die Module umfas-

sen in der Regel einen Arbeitsaufwand von 150 Stunden, der nach den Angaben der Universität 

anhand der Präsenz- und der Selbststudienzeit für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltun-

gen sowie der Zeit für die Prüfungsvorbereitung auf Basis der bisherigen Erfahrungen und Rück-

meldungen berechnet wurde. Die Organisation der Prüfungen erfolgt durch das Prüfungsamt. 

Nach den bisherigen Erfahrungen und unter Bezug auf die ersten Jahrgänge geht die KU davon 

aus, dass sich der Vollzeitstudiengang als studierbar erwiesen hat, zum Teilzeitstudiengang lagen 

zum Zeitpunkt der Antragstellung kaum Daten vor. 

Die Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kompetenzen sowie der 

Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderungen sind in der Prüfungsordnung geregelt, 

letzteres in Abschnitt II, § 9. Die Prüfungsordnung wurde gemäß Bestätigung der Hochschullei-

tung einer Rechtsprüfung unterzogen und soll nach den Angaben der Hochschule nach Ab-

schluss des Genehmigungsverfahrens durch das zuständige Ministerium veröffentlicht werden. 

Die älteren Versionen der Prüfungsordnung sind im Internet abrufbar. 

Das Modulhandbuch wird von den Studiengangsverantwortlichen gemäß Selbstbericht regelmä-

ßig aktualisiert und sowohl Wünsche als auch ggf. aufgetretene Probleme bei den Studierenden 

und den Lehrenden erfragt. Die Weiterentwicklungen der Module soll von den hauptamtlich Leh-

renden diskutiert werden, die Genehmigung erfolgt über den Fakultätsrat und das Einpflegen in 

das Campus-Management-System durch das Prüfungsamt. Die aktuelle Version des Modulhand-

buchs wird gemäß KU auf der Website der Musikwissenschaft veröffentlicht und ist über das 

Campus-Management-System abrufbar. 

Bewertung  

Die Verantwortungen für Studium und Lehre sind klar geregelt. Die Modulverantwortlichkeiten 

werden meist von den Professoren/-innen gemeinsam ausgeübt. Module im Bereich der Musik-

wissenschaft und Module im Bereich der Musikpädagogik werden von der jeweiligen Lehrstuhlin-

haberin bzw. dem jeweiligen Lehrstuhlinhaber betreut. Die gemeinsame Erarbeitung inhaltlicher, 

organisatorischer und zeitlicher Faktoren des Lehrangebots durch alle hauptamtlich Lehrenden 

erhält die Vielfältigkeit des Studiums. Dadurch, dass die Lehrveranstaltungen soweit wie möglich 

auf die gesamte Lehrzeit erstreckt werden, kann das Studium jeweils in der vorgesehenen Regel-

studienzeit abgeschlossen werden. 

Durch die Fülle fachspezifischer und fachübergreifender Informationsangebote gibt es eine viel-

schichtige Betreuung sowohl für Studieninteressierte als auch für Studierende. Diese Angebote 

werden durch die Fachstudienberatung der Studiengangsverantwortlichen und durch die zentrale 

Studienberatung realisiert. Die fachliche Aufteilung der Professor/inn/en in der Studienberatung 

sorgt für eine sehr gute Beratung der Studierenden. Zusätzlich sind die Lehrenden jederzeit per-

sönlich für die Studierenden ansprechbar. Dies ist insbesondere durch die geringe Studierenden-

zahl möglich. Des Weiteren steht die Fachschaft als Beratungsstelle zur Verfügung. Zudem findet 

jährlich ein universitätsweiter Studieninformationstag statt. An diesem Tag ist auch der Fachbe-

reich Musik vertreten und es besteht insbesondere die Gelegenheit des Diskurses mit aktuell 

Studierenden des Faches. Eine weitere geeignete Heranführung an das Studium sind die vor 

dem ersten Semester extern stattfindenden sogenannten Einführungstage. An dieser Veranstal-

tung nehmen sowohl die Studierenden der begutachteten Studiengänge als auch Lehramtsstudie-

rende teil. Im Rahmen dieser Fahrt können sich bereits Ensembles bilden, die für spätere Praxis-

seminare benötigt werden. Auch die Lehrenden nutzen diese Gelegenheit sich und ihr Lehrange-

bot vorzustellen. Die eigenen Kompetenzen in Musiktheorie und Gehörbildung lassen sich im 

Rahmen dieser Fahrt ausloten. Dadurch kann die weggefallene Eignungsprüfung sowie der ge-
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kürzte Orientierungskurs kompensiert werden. Die Universität stellt des Weiteren Beratungsan-

gebote für Studierende mit Behinderungen und in besonderen Lebenslagen zur Verfügung. 

Aufgrund der geringen Größe des Musikinstituts ist die Wahlmöglichkeit in den Modulen zwar 

eingeschränkt, jedoch werden auch Wünsche der Studierenden berücksichtigt. Zusätzlich können 

im Bedarfsfall spezielle Tutorien angeboten werden.  

Die Vergabe von Leistungspunkten ist nachvollziehbar und dem jeweiligen Arbeitsaufwand in den 

einzelnen Modulen angemessen. Im Studienverlaufsplan des Studiums in Vollzeit wird der Erwerb 

von 30, im Teilzeitstudium von 15 Leistungspunkten je Semester angesetzt. Die bisher fehlenden 

systematischen Workload-Erhebungen wurden in der Vergangenheit durch Gespräche mit den 

Studierenden und individuell vorgenommene Anpassungen ausgeglichen. Dies wurde durch die 

gute Zusammenarbeit von Fachschaft und den Studiengangsverantwortlichen zusätzlich unter-

stützt. Somit konnten Maßnahmen gegen eine ggf. zu hohe Arbeitsbelastung, wie bspw. die Kür-

zung auf eine Prüfung je fachwissenschaftlichem Modul, ergriffen werden. Die im Modulhandbuch 

vorgesehenen Praxisphasen sind mit Leistungspunkten versehen und in der Regel in der vorle-

sungsfreien Zeit zu absolvieren. Für das Praxissemester ist das fünfte Semester im Vollzeitstudi-

um und im Teilzeitstudium das neunte und zehnte Semester vorgesehen. Es liegen verbindliche 

Regeln unter Berücksichtigung der Lissabon-Konvention für die Anerkennung von außerhalb der 

Hochschule und an anderen Hochschulen erbrachten Leistungen vor.  

Der Studienverlauf wird den Studierenden zu Beginn ihres Studiums ausgehändigt und ist im 

Internet frei verfügbar. Außerdem ist ein Nachteilsausgleich vorgesehen und öffentlich einsehbar, 

so dass Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen gleichwertige Prüfungs-

leistungen in einer anderen Form erbringen können. Es wird den Studierenden ermöglicht zwi-

schen zwei Prüfungszeiträumen zu wählen. Die mündlichen Prüfungen können sich über das 

gesamte Semester verteilen. Auf die Anmelde- und Prüfungszeiträume wird in den Lehrveranstal-

tungen sowie auf der Internetpräsenz des Fachbereichs Musik mehrfach deutlich hingewiesen. 

Die Prüfungsanmeldungen werden über ein, nach Aussage der Studierenden, gut funktionieren-

des IT-System vorgenommen. Die Möglichkeit für Wiederholungsprüfungen ist gegeben. Bei einer 

nicht bestandenen mündlichen Prüfung kann das Modul bzw. die Lehrveranstaltung ein weiteres 

Mal belegt werden. Eine Wiederholung einer mündlichen Prüfung ohne Neubelegung ist in der 

Regel nicht möglich. Die Prüfungsordnung muss jedoch noch in juristisch geprüfter Form veröf-

fentlicht werden (Monitum 2). 

 

4. Berufsfeldorientierung  

Insbesondere der Bereich Berufspraxis im Curriculum soll die Studierenden zur Aufnahme einer 

qualifizierten Erwerbstätigkeit befähigen. In einer Veranstaltung im zweiten Semester sollen Ver-

treterinnen und Vertreter unterschiedlicher musikbezogener Berufe über ihre Tätigkeit sowie de-

ren fachliche und persönliche Voraussetzungen berichten und den Studierenden zudem Empfeh-

lungen für Praktika und weitere Qualifikationswege geben. Die dabei abgedeckten Berufsfelder 

sind gemäß Selbstbericht Tätigkeiten im Bereich der Medien (Journalismus im Print-, Hörfunk-, 

TV- oder Internetbereich), im Verlagswesen (Lektorat im Fach- oder Notenverlag, Tätigkeit bei 

Musiklabels), im Musikmanagement (Konzertagenturen, Orchesterbüros), in der öffentlichen Kul-

turarbeit (Dramaturgie in Theater-, Opern- oder Konzerthäusern), in der Tonträgerindustrie sowie 

konzertpädagogische bzw. musikvermittelnde Tätigkeiten. Die Einbindung von Lehrbeauftragten 

aus der Praxis in das Studium ist nach den Darstellungen der Universität vorgesehen.  

Das Studium beinhaltet ein vierwöchiges Orientierungspraktikum sowie ein Praxissemester im 

Umfang von 20 Wochen, das auf mehrere Praktika aufgespalten werden kann. Das in das Studi-

um integrierte Praxisprojekt soll an das Praktikum anknüpfen können. Weiterhin soll die Anferti-

gung der Abschlussarbeit in Kooperation mit der Praxis ermöglicht werden. 



 

11 

Das Studium soll auch zur Aufnahme eines Masterstudiums befähigen. Dazu sollen grundlegende 

Kompetenzen wissenschaftlichen Arbeitens vermittelt werden, insbesondere das Recherchieren 

verlässlicher Informationsquellen zu Forschungsergebnissen der Musikwissenschaft und Musik-

pädagogik, die Verarbeitung wissenschaftlicher Literatur und die mündliche und schriftliche Dar-

stellung von Forschungsergebnissen. 

Bewertung  

Bereits die vorgelegten Unterlagen machen deutlich, dass die beiden zu akkreditierenden Studi-

engänge gut auf die Anforderungen der beruflichen Praxis ausgerichtet sind. Die Begehung in 

Eichstätt und das Gespräch mit den Studierenden haben diesen Eindruck bestätigt. Die Zielgrup-

pe, die mit dem Studium angesprochen werden soll, ist klar und nachvollziehbar definiert: Das 

Angebot richtet sich an Personen, die engagiert musizieren, musikalisch vielseitig interessiert sind 

und den Wunsch haben, sich mit der Theorie, der Funktion und der Praxis der Musik auseinan-

derzusetzen und das erworbene Wissen an andere Menschen weiterzugeben. Diese Weitergabe 

kann zum Beispiel in der Durchführung von Kursen bzw. Workshops in der Erwachsenenbildung 

oder in einer außerschulischen Unterrichtstätigkeit bestehen. Als berufliches Ziel kommt des Wei-

teren der Bereich der medialen, journalistischen Vermittlung von Musik in Betracht, aber auch 

Tätigkeiten in der Kulturverwaltung, in Orchesterbüros oder in der Dramaturgie sind denkbar. Die 

Arbeitsfelder, für die die Absolventinnen und Absolventen „fit gemacht“ werden sollen, sind präzi-

se beschrieben. Angesichts der in unserer Gesellschaft immer wichtiger werdenden Aufgabe der 

„Vermittlung“ von Musik zielen die Eichstätter Studiengänge auf einen zweifellos vorhandenen 

Bedarf an professionell ausgebildeten Fachleuten ab. Die Nachfrage wird auf absehbare Zeit in 

nennenswertem Umfang vorhanden sein, wenngleich manche Vermittlungs- bzw. „Education“-

Initiativen – etwa der deutschen Sinfonieorchester oder der im Land vorhandenen Musikfestivals 

– unter der Leere in den öffentlichen Kassen zu leiden haben. 

Die Verzahnung der drei Ebenen Musikwissenschaft, Musikpädagogik und Musikpraxis ist ein 

spezielles Merkmal der beiden Studiengänge. Während sich sonst oft ein gewisses Konkurrenz-

verhältnis zwischen den Disziplinen Musikwissenschaft und Musikpädagogik beobachten lässt, 

werden sie hier miteinander kombiniert. Das Ergebnis dieser Engführung sind zwei Bachelor-

Ausbildungsgänge, deren Absolvent/inn/en gewiss qualifiziert sind, mit Erfolg in der (musikali-

schen) Erwachsenenbildung, in Musikvermittlungs- und „Education“-Projekten für Kinder und 

Jugendliche sowie auch in den elektronischen und gedruckten Medien tätig zu sein. In Bezug auf 

das zuletzt genannte Berufsfeld ist allerdings zu sagen: Studierende, die in diese Richtung gehen 

möchten, sollten frühzeitig (also parallel zum Studium) journalistische Erfahrungen sammeln und 

sich nach dem Studium um ein Volontariat in einem Medien-Unternehmen bemühen oder ein 

journalistisches Master-Studium anschließen. 

Die Tatsache, dass die beiden Studiengänge eine starke musikpraktische Komponente aufwei-

sen, ist ein großer Vorzug: Durch das eigene Musizieren wachsen den Studierenden Erkenntnis-

se über die Musik und ihre Aufführungsbedingungen zu, die anders nicht zu gewinnen sind. Eine 

der praktischen Fähigkeiten, die im Verlauf des Studiums trainiert werden sollen, ist (neben 

Grundkenntnissen im Dirigieren und in der Ensemble-Leitung) die Liedbegleitung auf einem Ak-

kordinstrument. Neben der klassischen Musik werden dabei auch Jazz und Pop berücksichtigt. Im 

Markt gibt es für die während des Studiums erlernten praktischen Fähigkeiten viele Anwen-

dungsmöglichkeiten. Zu denken ist hier an die verschiedenen Formen der musikalischen „Anima-

tion“, also an das aktive Singen und Musizieren mit Menschen aller Altersgruppen. Im übrigen 

werden diejenigen Absolventinnen und Absolventen, die später in der beruflichen Praxis regel-

mäßig mit professionellen Musikerinnen und Musikern zusammenarbeiten, davon profitieren, 

dass sie die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen der Profis aus der eigenen Erfahrung 

gut kennen und somit auf Augenhöhe mit den Künstlerinnen und Künstlern kommunizieren kön-

nen. 
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Zum Profil der in Rede stehenden Studiengänge gehört es, dass man frühzeitig mit der realen 

Berufswelt in Kontakt kommt. Je ein kurzes und ein langes Praktikum bilden wichtige Komponen-

ten im Studienverlauf. Auf diese Weise nehmen die Studierenden frühzeitig Einsicht in die Gege-

benheiten des einschlägigen Marktes. Sie können sich darüber klar werden, welche berufliche 

Richtung sie gerne einschlagen würden und den verbleibenden Teil ihres Studiums (oder das ggf. 

anschließende Master-Studium) auf dieses Ziel hin ausrichten. Und auch für die Wahl zwischen 

dem eher musikpädagogischen Schwerpunkt und der überwiegend musikwissenschaftlichen Aus-

richtung bringen die Praktika den Studierenden wertvolle Erkenntnisse. 

Bereits für das zweite Semester ist ein verpflichtendes Seminar vorgesehen, das von Vertreterin-

nen und Vertretern der Berufspraxis abgehalten wird. Für die Finanzierung der Anreise der Gast-

dozentinnen und -dozenten – es sind immerhin 10-12 Personen im Jahr – sind entsprechende 

Mittel vorhanden. Die Referentinnen und Referenten sind zumeist in Süddeutschland ansässig; 

an der Universität Eichstätt berichten sie ausführlich über ihren Werdegang und ihre derzeitige 

berufliche Tätigkeit. Bei der Auswahl der Vortragenden werden Interessen, die von den Studie-

renden angemeldet werden, möglichst berücksichtigt. Die Vertreterinnen und Vertreter der Praxis 

vergeben in der Regel auch Praktikumsplätze, und zwar sowohl für das erste, kurze Praktikum, 

als auch für das spätere, umfangreiche. Die Kontakte zu den Praxisvertreterinnen und         -

vertretern, von teilweise höchst renommierten Firmen und Institutionen,  werden dauerhaft ge-

pflegt. Die Hochschule erhält Ausschreibungen von potenziellen Praktikumsgebern; außerdem 

nutzen die Professorinnen bzw. Professoren auch ihre eigenen Kontakte in der Musikbranche. 

Obwohl das „große“ Praktikum, das für das fünfte Semester angesetzt ist, immerhin 20 Wochen 

dauert, scheint es nicht schwierig zu sein, entsprechende Praktikumsplätze zu bekommen (zumal 

die zwanzigwöchige Gesamtdauer auch auf mehrere Teilpraktika aufgeteilt werden kann). Bislang 

hat noch jede/r Studierende einen Praktikumsplatz gefunden.  

Die Praktikums-Erfahrungen der fortgeschrittenen Studierenden kommen auch den nachrücken-

den Studentinnen und Studenten zugute, denn die Praktikumsberichte werden (anonymisiert) an 

Studierende der ersten Semester zur Information weitergegeben. Auf diese Weise können die 

Jüngeren einschätzen, ob die fragliche Stelle für sie ebenfalls interessant sein könnte. 

Angesichts der enormen Stoff-Fülle, wie sie die europäische Kunstmusik, die außereuropäischen 

Musikkulturen und die internationale Unterhaltungsmusik zusammengenommen nun einmal bie-

ten, ist ein vertiefendes Master-Studium ohne Frage empfehlenswert. Etwa 50% der bisherigen 

Studierenden haben denn auch diesen Weg gewählt, der zwangsläufig mit einem Wechsel an 

eine andere Hochschule bzw. Universität verbunden ist. Interessanterweise sind allerdings auch 

manche Bachelor-Absolventinnen und –Absolventen sofort in einen Beruf eingestiegen – zum 

Beispiel in das Musikmanagement im weitesten Sinne (Orchesterbüro, Popmusik-Management) 

oder in die Musikvermittlung (wie etwa in die Jugendarbeit der Konzert- und Opernhäuser). Der 

Beweis dafür, dass die beiden Studiengänge für eine Berufstätigkeit ein gutes Rüstzeug liefern, 

ist somit bereits erbracht, obwohl das Bachelorstudium „Angewandte Musikwissenschaft und 

Musikpädagogik“ erst seit fünf Jahren angeboten wird. 

Interessanterweise hat es sich gezeigt, dass manche Studierende die Studiengänge dazu nutzen, 

sich in der Musik und ihren Berufsfeldern erst einmal umzuschauen. Sie betrachten die sechs 

(bzw. zwölf) Semester ihres Studiums faktisch als eine allgemeine Orientierungsphase und legen 

sich erst anschließend auf einen beruflichen Weg fest, der durchaus auch in die Richtung einer 

Tätigkeit als ausübende/r Künstler/in führen kann. Offenbar erfüllen die beiden Eichstätter Studi-

engänge für viele Interessent/inn/en das Bedürfnis nach einer Art allgemeiner Propädeutik der 

Musik, der Musikwissenschaft und der Musikpädagogik. Wenn dies auch vielleicht nicht der in-

tendierte Zweck ist, so verleiht diese Funktion dem Bachelor-Studium „Angewandte Musikwissen-

schaft und Musikpädagogik“ zusätzliche Attraktivität.  
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Zwei der bisherigen Bachelor-Absolventen sind in den Lehramts-Masterstudiengang gewechselt, 

haben also den Weg in die schulgebundene Musikpädagogik eingeschlagen. Auch hierfür bilden 

die zu akkreditierenden Studiengänge eine gute Grundlage, obwohl der Umstieg nicht unaufwän-

dig ist, da ein zweites Fach von Grund auf neu angefangen werden muss. 

Im Hinblick auf die spätere berufliche Praxis ist schließlich noch die im Stadtmuseum Ingolstadt 

untergebrachte Simon-Mayr-Forschungsstelle der Katholischen Universität Eichstätt von beson-

derem Interesse. Dort werden die Werke des Komponisten Johann Simon Mayr erforscht und 

ediert. Mayr stammte aus der Eichstätter Gegend und prägte in Italien die dortige Opernentwick-

lung maßgeblich mit. Die Forschungsstelle vergibt Praktika und Themen für Bachelor-Arbeiten. 

Wer sich für eine Berufstätigkeit auf dem Gebiet der Musikedition interessiert, kann in Eichstätt 

die einschlägige Praxis von Grund auf erlernen. 

 

5. Personelle und sächliche Ressourcen 

Gemäß den Angaben der Universität sind zwei Professuren und 3,5 wissenschaftliche Mitarbei-

ter/innen-Stellen (Vollzeitäquivalenzen) bzw. insgesamt vier wissenschaftliche Mitarbeiter/innen in 

die Lehre eingebunden. Die Wiederbesetzung auslaufender Stellen ist gemäß den Aussagen der 

Hochschule geplant. Die Vergabe von Lehraufträgen zur Abdeckung und Ergänzung des Lehran-

gebots ist vorgesehen. Die Lehrkapazität wurde gemäß Bestätigung des Präsidiums für ausrei-

chend befunden. Die KU verfügt nach eigenen Angaben über ein Konzept zur Personalentwick-

lung und -qualifizierung.  

Ausreichend räumliche und sächliche Ressourcen sind nach den Angaben der Universität vor-

handen. 

Bewertung  

Die Lehre wird aktuell durch das Stammpersonal erteilt, ergänzt um qualifizierte Lehrbeauftragte 

vor allem für die musikpraktischen Studienanteile. Seitens der Universitätsleitung wurde zugesi-

chert, dass keine Personalstellen in der Musik gestrichen werden. Für die im Akkreditierungszeit-

raum auslaufende Mitarbeiter-Stelle (historische) Musikwissenschaft sollen alternative Finanzie-

rungsmodelle erörtert werden. Ggf. wird das mit der Stelle verbundene Lehrdeputat im Umfang 

von 4 SWS durch zusätzliche Lehraufträge kompensiert. Insbesondere soll die 2015 vakant wer-

dende Professur für Musikpädagogik neu besetzt werden. Da der Personalbestand in seiner au-

genblicklichen Struktur als Minimalausstattung für die beiden Studiengänge von der Gutachter-

gruppe eingeschätzt wird, ist die Wiederbesetzung eine unbedingt notwendige Personalmaßnah-

me und darf aus der Sicht der Gutachter/in keinesfalls verzögert werden. Es wird angeregt, ob 

durch eine entsprechende Profilierung der Stelle im Zuge der Neuausschreibung ein besonderer 

Schwerpunkt gesetzt werden könnte, bspw. auf empirische Musikpädagogik. 

Die Ergänzung der Strukturstellen durch Lehrbeauftragte muss auch in Zukunft fest eingeplant 

werden. Seitens der Fakultätsleitung wie der Hochschulleitung wurde glaubhaft zugesichert, dass 

auch zukünftig hierfür genügend Finanzmittel zur Verfügung stehen. Grundlage für die Zuweisung 

der Mittel muss weiterhin der akute Bedarf sein, der sich aus der Studienordnung und der Studie-

rendenzahl ergibt, wie es derzeit schon der Fall ist. 

Die Rekrutierung der Lehrbeauftragten gelingt offenbar gut und führt zu qualitativ hochwertiger 

Lehre. 

Die sächliche und räumliche Ausstattung ist den Bedürfnissen der Studiengänge angemessen. 

Die Technikausstattung, bspw. der Computerpool und die Audio-Ausstattung, die pädagogischen 

Instrumente sowie das Band-Equipment entsprechen aktuellen Standards und befinden sich in 

einem guten Zustand. Die Kosten der Instrumentenwartung werden teilweise von der Hochschul-

leitung getragen und können ansonsten aus Haushaltsmitteln bestritten werden. Dies scheint 
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auch für die Zukunft möglich zu sein. Die intensive Raumnutzung durch die Studierenden ist 

durch praktikable Regelungen (Transponder, Schlüsselausleihe) sichergestellt. In der Zentralbib-

liothek wird ein ausreichender Bestand an musikalischer Literatur vorgehalten. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die personellen, sächlichen und räumlichen Res-

sourcen ausreichend sind, um die Lehre und die Betreuung der Studierenden in beiden Studien-

gängen adäquat zu gewährleisten. 

 

6. Qualitätssicherung 

Das Qualitätsmanagement an der KU wird gemäß Selbstbericht in Verantwortung der Fakultäten 

durchgeführt und kann von der Stabsstelle für Studiengangentwicklung und Akkreditierung tech-

nisch und mit Informationen unterstützt werden. Die Studiendekanin bzw. der Studiendekan der 

jeweiligen Fakultät ist verantwortlich für die Evaluation der Lehre unter Einbezug studentischer Be-

wertungen und soll durch eine Kommission zur Evaluierung der Lehre unterstützt werden, in die 

gemäß Selbstbericht studentische Vertreterinnen und Vertreter sowie Mitglieder der wissenschaftli-

chen und künstlerischen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter eingebunden sind. Die Fachschaft der 

vorliegenden Studiengänge hat gemäß Selbstbericht im Rahmen von Forschungsprojekten eine 

Evaluation der Studienmotivation und -zufriedenheit sowie eine Absolventen-Befragung mit Ver-

bleibsanalyse durchgeführt. Beides soll zukünftig systematisiert erfolgen. Die Ergebnisse der Befra-

gungen werden nach den Darstellungen der Hochschule in die Weiterentwicklung der Studiengänge 

einbezogen. 

Die Stabsstelle übernimmt und koordiniert Aufgaben wie die strukturelle und konzeptionelle Bera-

tung der Verantwortlichen in den Fakultäten in der Modul- und Studiengangentwicklung und die 

technische Administration der Umfragen- und Evaluationssoftware. Die Einführung eines fakul-

tätsübergreifenden Qualitätssicherungsprozesses ist geplant, eine entsprechende Evaluations-

ordnung wurde zum Zeitpunkt der Antragstellung erarbeitet. 

Bewertung  

Die Lehrveranstaltungen der Studiengänge werden jedes Semester evaluiert. Außerdem gab es 

in den vergangenen Semestern im Rahmen von Forschungsprojekten unter Mitwirkung der Fach-

schaft Musik eine Evaluation zur Studienmotivation und -zufriedenheit und eine Umfrage zum 

Verbleib der Absolvent/inn/en. In darauffolgenden Gesprächen zwischen der Fachschaft und den 

Studiengangsverantwortlichen wurden die Ergebnisse konstruktiv diskutiert und konnten in Folge 

zur erheblichen Verbesserung der Lehre genutzt werden. Es wird dennoch empfohlen, die Ange-

messenheit des Workloads systematisch und regelmäßig zu erheben, bspw. indem entsprechen-

de Fragen in die Lehrveranstaltungsevaluation integriert werden (Monitum 4). Die Studien-

gangsverantwortlichen halten Kontakt zu den Absolvent/inn/en und geben die Gründe für den 

Studienabbruch einiger weniger Studierender nachvollziehbar an. Eine regelmäßige Online-

Umfrage nach dem Verbleib der Absolventinnen und Absolventen ist zudem geplant. Insgesamt 

ist durch den engen Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden ein ständiger Austausch 

vorhanden, so dass mögliche Probleme schnell erkannt und ausgeräumt werden können. 

Da entsprechende Qualitätssicherungsmaßnahmen für die Lehre in beiden Studiengängen ent-

weder bereits durchgeführt werden oder dies zukünftig geschehen soll, sieht die Gutachtergruppe 

das relevante Kriterium als erfüllt an. 

 

7. Empfehlung der Gutachtergruppe 

Die Gutachtergruppe empfiehlt der Akkreditierungskommission von AQAS, die  

Studiengänge „Angewandte Musikwissenschaft und Musikpädagogik“ (Vollzeit-Studiengang 
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und Teilzeit-Studiengang) an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt mit dem Ab-

schluss „Bachelor of Arts“ mit Auflagen zu akkreditieren. 

Monita: 

1. Für die Abschlussarbeit muss eine Modulbeschreibung erstellt werden. 

2. Die Prüfungsordnung muss in juristisch geprüfter Form veröffentlicht werden. 

3. Die Modulprüfung sollte, sofern das Modul zwei Lehrveranstaltungen beinhaltet, beide Lehr-

veranstaltungen einbeziehen. 

4. Es wird empfohlen, die Angemessenheit des Workloads systematisch und regelmäßig zu 

erheben, bspw. indem entsprechende Fragen in die Lehrveranstaltungsevaluation integriert 

werden.  

 

 

 

 

 

 


